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Gliederung

Was ist Fluglärm? Entstehung, Wirkungen

Entwicklung bis 2050, Verkehr u. Lärm

Zunahme der Wirkungen

Rückstand der Schutzmaßnahmen

Neues Fluglärmgesetz fast wirkungslos

„Der ausgewogene Ansatz“ der ICAO

EU-Betriebsbeschränkungsrichtlinie

EU-Umgebungslärmrichtlinie

Aktionspläne
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J. H. Beckers, Bundesvereinigung gegen 

Fluglärm 18



Das neue Fluglärmgesetz

Verbesserung: Nachtschutzzone

Verschlechterungen:

Schutzflächen meist kleiner

Schutz z. Teil erst nach Jahren

Fluglärmschutzverordnung nicht nach 

dem Stand der Technik (DIN 4109)

Keine Ergebniskontrolle (Messungen)
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EU-Betriebs-

beschränkungsrichtlinie
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Die EU-Betriebsbeschränkungsrichtlinie 

formuliert die Regeln für die Einführung von 

Betriebsbeschränkungen. Sie legt ein 

besonderes Gewicht auf die Beschränkung 

der „knapp die Vorschriften erfüllenden 

Luftfahrzeuge“, ohne die anderen 

Möglichkeiten aber zu verbieten. Deshalb 

sollten die möglichen Beschränkungen in 

mehrere Gruppen eingeteilt werden, die alle 

genutzt werden müssen:

.



Mögliche 

Betriebsbeschränkungen:

22

•Technologieabhängige Beschränkungen

•Pegelabhängige Beschränkungen

•Zeitliche Beschränkungen

•Kontingentierungen

•Kapazitätsabhängige Beschränkungen

•Flugstreckenabhängige Beschränkungen

•Festlegung höhenabhängiger Beschränkungen

•Flughafensystemabhängige Beschränkungen

•Beschränkungen bestimmter Start- oder Landeverfahren

•Sonstige Beschränkungen



EU-Umgebungslärm-

richtlinie

 Ziel 1: vergleichbare Darstellung der 

Belastungen in ganz Europa

 Ziel 2: Minderung des Lärms

 Mittel: Aktionspläne

 Werkzeuge bei Fluglärm: 4 Elemente des 

„Ausgewogenen Ansatzes der ICAO:

 Reduzierung des Fluglärms an der Quelle

 Maßnahmen zur Flächennutzungsplanung

 Lärmmindernde Betriebsverfahren

 Betriebsbeschränkungen

 Mitwirkung der Öffentlichkeit
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EU-Aktionspläne

Teilaspekte:

Mitwirkung durch Jedermann

Zuständigkeiten

Einbindung aller Stellen

Besonderheiten bei Fluglärm

Auslöseschwellen

Minderung ist einklagbar
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Hilfe aus Europa

Die Europäische Union hat bisher alle erlassenen 

Richtlinien und Verordnungen durchgesetzt, 

z.B. die UVP-Richtlinie und die Umweltinforma-

tionsrichtlinie.

Dies wird auch bei der Umgebungslärmrichtlinie 

und bei der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 (Fest-

legung gemeinsamer Vorschriften für die Zivil-

luftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen 

Agentur für Flugsicherheit) vom 20.2.2008 so 

sein.

Hier ergeben sich wirksame Möglichkeiten zum 

Schutz vor Fluglärm
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Zusammenfassung

 Der Luftverkehr nimmt stark zu

 Die Fluglärmpegel steigen wieder an

 Die Empfindlichkeit der Betroffenen wächst

 Umdenken und erheblich mehr Schutz erforderlich

 Die bisherigen Mittel helfen nicht mehr weiter

 Einzige Hilfe von der EU-UL-Richtlinie zu erwarten

 Deshalb alle aktiv mitwirken bei Aktionsplänen

 Forderungskatalog den Verantwortlichen mitteilen

 Wirksamstes Mittel sind Betriebsbeschränkungen

 Die EU setzt erfahrungsgemäß ihre Ziele durch
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Veränderung von

Verfahren in DUS

z 1998 NESS  (mit Einführung GPS/FMS)

z 2000 Umsetzung EAM 04

z Einführung MODRU (Nordabflug)

z 2002 Testbetrieb MODRU (23 neu)

z 2003 Übernahme in Regelbetrieb

z 2004 Konzept zur Weiterentwicklung 

An- und Abflug EDDL 

z 2005 Einführung Transition

z 2006 Änderung Abflug 05 (MODRU) –

z Abschluß Arrival Departure Konzept
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